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Die polizeiliche Datenverarbeitung in INPOL hat keine Rechtsgrundlage 

 

 

Die Speicherung von Daten im polizeilichen Informationssystem INPOL durch die 

Polizeien des Bundes und der Länder ist nur dann rechtmäßig, wenn eine Rechts-

verordnung gemäß § 7 Abs. 6 Bundeskriminalamtsgesetz das Nähere über die Art 

der Daten bestimmt, die in dieser Datei gespeichert werden dürfen. Eine solche 

Rechtsverordnung existiert nicht. Mit Urteil vom 16. Dezember 2008 (Az. 11 LC 

229/08) hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht dies in Bezug auf die 

Verbunddatei „Gewalttäter Sport“ bekräftigt. Das Urteil ist nicht nur für die Rechtmä-

ßigkeit der Hooligan-Datei bedeutsam, sondern hat Auswirkung auf alle im Rahmen 

von INPOL geführten Verbunddateien.  

 

Mit der Entscheidung des Gerichts wird die Auffassung der Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder bestätigt. Die vom Bundesministerium des Innern bisher 

vertretene Auffassung, wonach die Rechtsverordnung keine Zulässigkeitsvorausset-

zung für die Datenverarbeitung in den Verbunddateien sei, wird durch die einschlägi-

gen Regelungen nicht gestützt.  

 

Ohne eine derartige Rechtsverordnung ist die Gesamtheit der in Verbunddateien 

stattfindenden polizeilichen Datenverarbeitungen rechtswidrig. Die Datenschutzbe-

auftragten von Bund und Länder fordern das Bundesministerium des Innern und die 

Landesregierungen auf, unverzüglich daraus Konsequenzen zu ziehen und die poli-

zeiliche Datenverarbeitung auf den Prüfstand zu stellen.  

 

 


